
Wohnraumfördergesetz 861.500

Gesetz über die Wohnraumförderung 
(Wohnraumfördergesetz, WRFG)
Vom 5. Juni 2013 (Stand 1. Juli 2014)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt,

im Sinne eines Gegenvorschlages zur formulierten Volksinitiative
«Bezahlbares und sicheres Wohnen für alle!» und nach Einsichtnahme
in den Ratschlag und Bericht des Regierungsrates Nr.     12.1202.01 vom
20. August 2012 sowie in den Bericht der Wirtschafts- und Abgabe-
kommission  Nr.     12.1202.02 vom 28. Januar 2013 und den Mitbericht
der Bau- und Raumplanungskommission Nr.     12.1202.02 vom 30. April
2013,

beschliesst:

A. Allgemeine Bestimmungen

§  1 Zweck
1 Dieses Gesetz bezweckt den Erhalt und die Schaffung von vielfälti-
gem, unterschiedlichen Ansprüchen genügendem, insbesondere fami-
liengerechtem Wohnraum.

§  2 Fördergrundsätze
1 Im Rahmen der Wohnraumförderung sollen insbesondere

a) die Nachhaltigkeit bezüglich Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner und eine ausgewogene Gesellschaftsstruktur be-
günstigt werden,

b) das verdichtete Bauen gefördert werden,
c) eine  hohe  Flexibilität  für  mittelfristige  Entwicklungen  des

Wohnraums bewahrt werden und
d) Ressourcen und Umwelt geschont werden.

2 Der Kanton sorgt primär für gute Rahmenbedingungen, damit der
Zweck und die Grundsätze dieses Gesetzes durch private Initiativen
verwirklicht werden. Daneben fördert  er die Wohnraumentwicklung
mit eigenen Mitteln.

§  3 Geltungsbereich
1 Das  Gesetz  gilt  für  alle  Arten  von Wohnraum  im Kanton  Basel-
Stadt, namentlich für Miet-, Genossenschafts- und Eigentumswohnun-
gen sowie Einfamilienhäuser.
2 Es  ergänzt  die  in  diesem  Bereich  bestehenden  Massnahmen  des
Bundes.
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§  4 Begriffe
1 Als Wohnraum gelten alle ständig dem Wohnen dienenden Räume.
2 Als  Organisationen des  gemeinnützigen Wohnungsbaus  gelten  die
Träger des gemeinnützigen Wohnungsbaus, ihre Dachorganisationen
und andere nicht gewinnstrebige Institutionen, die sich der Förderung
von und der Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum wid-
men.
3 Als Zweckentfremdung gilt die Verwendung von Wohnraum als Ver-
waltungsräume oder zu gewerblichen Zwecken.

B. Erhalt, Schaffung und Aufwertung von Wohnraum

I. Grundzüge der Wohnraumförderung

§  5 Grundsatz
1 Der Kanton fördert durch gute Rahmenbedingungen und mit geeig-
neten Massnahmen die Investitionen in den Neu-, Um- und Ausbau
sowie die Sanierung von Wohnraum.
2 Die Förderung erfolgt insbesondere durch Massnahmen zur Förde-
rung  des  gemeinnützigen Wohnraumangebots  und von Wohneigen-
tum, durch Information und Beratung sowie eine gezielte Aufwertung
des Wohnumfeldes.
3 Der Kanton kann zu Gunsten von besonders benachteiligten Perso-
nen kostengünstigen Mietwohnraum bereitstellen.

§  6 Richt- und Nutzungsplanung
1 Der Kanton trägt im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung dem
Zweck und den Grundsätzen dieses Gesetzes Rechnung.

II. Schutz bestehenden Wohnraums

§  7 Abbruch von Wohnraum
1 Jeder Abbruch von Gebäuden, die vorwiegend Wohnzwecken die-
nen, bedarf einer Bewilligung.
2 Keiner Bewilligung gemäss diesem Gesetz bedarf der Abbruch, der
aufgrund einer rechtskräftigen behördlichen Verfügung oder im Inter-
esse von öffentlichen Bauten und Anlagen oder des gemeinnützigen
Wohnungsbaus erforderlich ist.
3 Vorbehältlich der Einhaltung der nutzungsplanerischen Vorschriften
zum Wohnanteil wird die Abbruchbewilligung erteilt, wenn in der Fol-
ge

a) mindestens gleich viel Wohnraum entsteht oder
b) das zulässige Mass der baulichen Nutzung in einem städte-

baulich sinnvollen Rahmen ausgeschöpft wird und der Anteil
der Wohnnutzung gleich bleibt.
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4 Die Abbruchbewilligung kann erteilt werden, wenn es die Umstände
rechtfertigen, insbesondere wenn:

a) die Mehrzahl der Wohnungen dem zeitgemässen Wohnstan-
dard nicht mehr entspricht;

b) der  zum  Abbruch  vorgesehene  Wohnraum  mit  angemesse-
nem Aufwand nicht erhalten werden kann;

c) mit der Ersatzbaute mehrheitlich gewerblichen Zwecken die-
nende  Räume  oder  Verwaltungsräume  geschaffen  werden
sollen und die Voraussetzungen erfüllt sind, eine Zweckent-
fremdung der betroffenen Wohnräume zu bewilligen.

5 Die Erteilung einer Bewilligung für den Abbruch kann vom Nach-
weis der gesicherten Finanzierung des geplanten Projektes abhängig
gemacht werden.

§  8 Zweckentfremdung von Wohnraum
1 Jede Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum bedarf einer
Bewilligung.
2 Keiner Bewilligung gemäss diesem Gesetz bedarf

a) die Nutzung von Wohnraum für wohnverwandte Nutzungen,
insbesondere betreutes Wohnen und Kindertagesstätten;

b) die Nutzung eines Teils des Wohnraums durch Bewohnerin-
nen bzw. Bewohner zur Berufsausübung;

c) die Zweckentfremdung von Wohnraum, wenn dieser in der
Vergangenheit bereits rechtmässig als Verwaltungsraum oder
zu gewerblichen Zwecken genutzt worden ist.

3 Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn es die Umstände recht-
fertigen, insbesondere wenn:

a) die betreffenden Wohnräume nicht mehr zum Wohnen geeig-
net sind;

b) die Zweckänderung einem Bedürfnis der Wohnbevölkerung
des Quartiers entspricht;

c) die  Zweckänderung  einem  Bedürfnis  an  der  Erweiterung
oder Verlegung eines im Kanton bestehenden Betriebs ent-
spricht;

d) die Zweckänderung der richt- und nutzungsplanerisch ange-
strebten Entwicklung des Quartiers entspricht.

4 Die Bewilligungsbehörde berücksichtigt bei ihrem Entscheid das im
betroffenen Quartier verträgliche Mass gewerblicher Nutzung.
5 Bewilligungen  können  befristet, auf  Widerruf,  unter  Bedingungen
oder mit Auflagen erteilt werden. Befristungen und Widerrufsvorbe-
halte können im Grundbuch angemerkt werden.

III. Förderung des gemeinnützigen Wohnraumangebots

§  9 Grundsatz
1 Zur Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Mietwohnraum fördert
der  Kanton  die  Tätigkeit  von  Organisationen  des  gemeinnützigen
Wohnungsbaus.
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2 Der Regierungsrat legt fest, welche Mindestanforderungen die geför-
derten Organisationen insbesondere hinsichtlich Zweckbestimmung,
Zwecksicherung,  Geschäftsführung,  Rechnungslegung  und  Statuten
erfüllen müssen.

§  10 Beratung
1 Der Kanton  kann Organisationen des  gemeinnützigen Wohnungs-
baus im Hinblick auf die Projektierung des Neu-, Um- und Ausbaus
sowie der Sanierung von Mietwohnraum beraten.
2 Der Kanton  kann Organisationen des  gemeinnützigen Wohnungs-
baus hinsichtlich der Entwicklung ihrer Organisation und der Sicher-
stellung einer nachhaltigen Finanzstruktur beraten.
3 Die zuständige Behörde kann eine geeignete Institution mit diesen
Beratungsaufgaben betrauen.

§  11 Darlehen für Projektentwicklungen
1 Zwecks  Förderung  der  Entwicklung  von Projekten  für  den Neu-,
Um- und Ausbau sowie die Sanierung von Mietwohnraum kann der
Kanton  zu  Gunsten  von  Organisationen des  gemeinnützigen Woh-
nungsbaus aus dem Verwaltungsvermögen zinsvergünstigte Darlehen
gewähren, verbunden mit Auflagen zur Sicherstellung der Nachhaltig-
keit und Qualität der Bauvorhaben sowie wohnpolitischen Auflagen.
2 Der Regierungsrat regelt die maximale Höhe und die Konditionen
der Darlehen sowie  die  mit  der  Darlehensgewährung verbundenen
Auflagen.

§  12 Bürgschaften
1 Für die Schaffung von neuem und die Sanierung sowie den Um- und
Ausbau von bestehendem Mietwohnraum kann der Regierungsrat Or-
ganisationen  des  gemeinnützigen  Wohnungsbaus  unter  Auflagen
Bürgschaften  bis  höchstens  94%  der  anerkannten  Anlagekosten
gewähren.
2 Der Regierungsrat kann eine geeignete Institution mit der Prüfung
entsprechender Gesuche betrauen.
3 Bürgschaften werden jeweils für die Dauer von maximal 30 Jahren
ab Baubeginn gewährt.
4 Der Regierungsrat regelt die mit der Bürgschaftsgewährung verbun-
denen Auflagen. Er legt insbesondere Auflagen zur Sicherstellung der
Nachhaltigkeit und Qualität der Bauvorhaben sowie wohnpolitische
Auflagen fest.

§  13 Abgabe von Grundstücken im Baurecht
1 Um die Schaffung von neuem und die Sanierung sowie den Um- und
Ausbau  von  bestehendem  Mietwohnraum  zu  fördern,  kann  der
Kanton Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus für staat-
liche Grundstücke unter Auflagen ein Baurecht einräumen.
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2 Er kann den Erwerb der hierfür erforderlichen Grundstücke im Fi-
nanzvermögen durch Mittel aus dem Verwaltungsvermögen fördern,
damit diese an Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu
einem angemessenen Baurechtszins im Baurecht abgegeben werden
können.
3 Der Regierungsrat regelt die mit der Baurechtsgewährung verbunde-
nen Auflagen. Er legt insbesondere  Auflagen zur Sicherstellung der
Nachhaltigkeit und Qualität der Bauvorhaben sowie wohnpolitische
Auflagen fest.
4 Baurechte, die in Anwendung dieses Gesetzes gewährt werden, dür-
fen nur mit Zustimmung des Baurechtgebers in Stockwerkeigentum
sowie andere Formen des Mit- oder Gesamteigentums überführt wer-
den.

IV. Weitere Fördermassnahmen

§  14 Information und Beratung
1 Zwecks Förderung der Schaffung von neuem und der Sanierung so-
wie des Um- und Ausbaus von bestehendem Wohnraum, insbesondere
im Rahmen privater Investitionen, kann der Kanton für ein entspre-
chendes Informations- und Beratungsangebot sorgen.
2 Die zuständige Behörde kann eine geeignete Institution mit den ent-
sprechenden Beratungsaufgaben betrauen.

§  15 Förderung von Wohneigentum
1 Der Kanton kann Wohneigentum fördern, indem er beispielsweise
Baugemeinschaften oder alternative Wohneigentumsmodelle mit ge-
eigneten Massnahmen unterstützt.
2 Die Förderung kann unter anderem durch Beratung, Darlehen oder
finanzielle Beiträge erfolgen.
3 Der Regierungsrat bestimmt die Förderobjekte sowie die Adressatin-
nen und Adressaten der Förderleistungen, regelt die Art und den Um-
fang der einzelnen Leistungen, die Bedingungen für  deren Gewäh-
rung und die damit verbundenen Auflagen.

§  16 Bereitstellung von günstigem Mietwohnraum für beson-
ders benachteiligte Personen

1 Der Kanton kann zu Gunsten von besonders benachteiligten Perso-
nen kostengünstigen Wohnraum mit vergleichsweise geringen Grund-
flächen, einfachem und nachhaltigem Ausbaustandard sowie geringen
Lebenszykluskosten bereitstellen und kostendeckend an diese vermie-
ten. Der  Regierungsrat  kann  eine  geeignete  Institution  mit  diesen
Aufgaben betrauen.
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2 Als besonders benachteiligt gelten insbesondere Personen, die An-
spruch  auf  Ausrichtung  von  Familienmietzinsbeiträgen,  Sozialhilfe
oder Ergänzungsleistungen zur AHV/IV haben und trotz dieser Sozi-
alleistungen aufgrund ihres soziokulturellen Hintergrunds, der Famili-
engrösse  oder zufolge  eingeschränkter  bzw. fehlender Wohnkompe-
tenz keine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung finden.
3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines entsprechenden
Mietvertrages.

C. Koordination und Steuerung

§  17 Beobachtung der Entwicklung
1 Der Kanton beobachtet  die Wohnraum- und Wohnumfeldentwick-
lung, insbesondere die Zusammensetzung des Wohnungs- und Leer-
wohnungsbestands sowie die Entwicklung der Mietzinsen und er ana-
lysiert die entsprechenden Daten.

§  18 Fachstelle Wohnraumentwicklung
1 Die vom Regierungsrat bezeichnete kantonale Fachstelle ist verant-
wortlich  für  die  Koordination  der  verschiedenen  Massnahmen  zur
Wohnraumförderung, sodass  diese mit den Grundsätzen des vorlie-
genden Gesetzes im Einklang stehen.
2 Sie  informiert  über  die  Ziele,  Strategie  und  Massnahmen  des
Kantons im Bereich der Wohnraumförderung. Sie ist zudem zentrale
Anlaufstelle für Anfragen zu allen das Wohnen betreffenden Themen
und koordiniert  deren Behandlung gegebenenfalls  mit  den Fachde-
partementen.
3 Sie sorgt für einen regelmässigen Austausch des Kantons mit Ver-
bänden, Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus sowie In-
vestoren.
4 In Zusammenarbeit mit den Fachdepartementen prüft sie periodisch
die Strategie zur Wohnraumentwicklung und schlägt dem Regierungs-
rat die erforderlichen Anpassungen vor.

D. Vollzug

§  19 Rückforderung von Leistungen und Kündigung von 
Bürgschaften

1 Beiträge  und Darlehen werden  zurückgefordert  und  Bürgschaften
gekündigt, wenn sie zu Unrecht erwirkt worden sind.
2 Werden Beiträge oder Darlehen nicht zweckgemäss verwendet oder
werden Bedingungen oder Auflagen nicht eingehalten, so können die
erbrachten Leistungen ganz oder teilweise zurückgefordert und Bürg-
schaften gekündigt werden.
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§  20 Strafbestimmung
1 Mit Busse bis zu CHF 10'000 wird bestraft, wer vorsätzlich

a) durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer
Weise zu Unrecht eine Bewilligung bzw. staatliche Leistungen
nach diesem Gesetz erwirkt oder

b) Bedingungen oder Auflagen missachtet, die mit einer Bewilli-
gung bzw. staatlichen Leistung verbunden sind.

§  21 Besondere Bestimmungen zum Abbruch und zur Zweck-
entfremdung von Wohnraum

1 Für Abbrüche und Zweckentfremdungen, welche ohne Bewilligung
oder in wesentlicher Abweichung von einer Bewilligung vorgenom-
men wurden, gelten die Abwehrmassnahmen des Bau- und Planungs-
gesetzes vom 17. November 1999.
2 Das  Verwaltungsgericht  prüft  auch  die  Angemessenheit  von  Ent-
scheiden der Baurekurskommission betreffend Abbruch und Zweck-
entfremdung von Wohnraum.
3 Zur  Rekurserhebung  gegen  Entscheide  betreffend  Abbruch  und
Zweckentfremdung von Wohnraum ist die betroffene Mieterin bzw.
der betroffene Mieter, unabhängig vom Fortbestand des Mietverhält-
nisses, befugt, wenn das Mietverhältnis beim Einreichen des Rekurses
noch bestand.
4 Private Organisationen im Kanton, die seit mindestens zehn Jahren
statutengemäss die Interessen der Mieterinnen und Mieter wahren,
sind im Verfahren betreffend die Bewilligung eines Abbruchs rekurs-
berechtigt. Sie  haben sich im Einspracheverfahren vor der  Bewilli-
gungsbehörde als Partei zu beteiligen.

§  22 Ausführungsbestimmungen
1 Der  Regierungsrat  erlässt  die  erforderlichen  Ausführungsbestim-
mungen.
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E. Schlussbestimmungen

§  23 Aufhebung bisherigen Rechts
1 Das Gesetz  über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäu-
sern vom 20. November 1975 wird aufgehoben.

§  24 Änderung bisherigen Rechts
1 Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 1)

1. Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12.
April 2000 2)

2. Das Gesetz über die Handänderungssteuer (Handänderungs-
steuergesetz) vom 26. Juni 1996 3)

3. Das Übertretungsstrafgesetz vom 15. Juni 1978 4)

Publikation und Wirksamkeit

Dieses Gesetz ist zu publizieren. Es unterliegt dem Referendum. Nach
Eintritt  der Rechtskraft  bestimmt der  Regierungsrat  den Zeitpunkt
der Wirksamkeit 5).

1) Diese Änderungen werden hier nicht abgedruckt.
2) SG 640.100.
3) SG 650.100.
4) SG 253.100.
5) Wirksam seit 1. 7. 2014.
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